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Gefließte Räume, 
weiße Kleidung, 
Wasserhähne 
ohne Handgriffe -
nein, wir 
sprechen nicht 
vom OP, 
sondern von einer 
Wildkammer 
nach Vorschrift. 

Olgierd Graf Kujawski 

N
ach dem Reaktorunfall In Tscher
nobyl, der u. a. den WIldbretmarkt 
zusammenbrechen ließ, versuch

ten Revierinhaber verstärkt das anfallende 
Wildbret privat zu vermarkten. Auch in den 
folgenden Jahren verstärkte sich diese Ten
denz: Der Wildgroßhandel zahlte aus Sicht 
der Jäger unbefriedigende Preise für Rot
und Schwarzwild in der Decke/Schwarte. 
Wildeinzelhandel und die Gastronomie, 
die über den Wildgroßhandel oder Han
delsketten preiswertes Wildbret vom Rot
hirsch aus Neuseeland und vom Wild
schwein aus Australien angeboten beka
men, schränkten den Ankauf ganzer Stücke 
aus heimischen Revieren ein. So gingen Im
mer mehr Jäger dazu über, das erbeutete 
Schalenwild selbst zu zerwirken und In Teil
stücken an Privatpersonen zu veräußern. 

Was in vielen Fällen dabei auf der Strecke i I 

blieb und noch bleibt, ist die Beachtung der I' 

gesetzlichen Vorschriften für den privaten 
Verkauf von Teilstücken von Wild. I 
Unkenntnis oder 
Ignoranz? 
In Verkehr gebracht werden darf Wildbret 
nur, wenn es zum Verzehr durch den Men
schen tauglich ist. Dies bedeutet, es dürfen 
vor und nach dem Erlegen keine der in der 
FleischhygieneverordQung (FlHV) An!. 2 
Kap. VI aufgelisteten unq für den Verzehr 
des Wildbrets bedenkliche Merkmale vor
liegen (siehe Kasten IIBeetenkliche Merkma
le). Festzustellen hat dies der Erleger und der 
Aneignungsberechtlgte. Sie stehen damit In 
der gleichen Verantwortung wie der amtli
che Fleischkontrolleur bei Schlachtvieh. ~ 
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Stücke, bei denen auch nur ein be
denkliches Merkmal vorliegt, müs
sen der amtlichen Fleischuntersu
chung zugeführt werden und dür
fen erst nach der Freigabe durch 
den amtlichen Tierarzt verwertet 
werden, entweder als ganzes Stück 
oder in seine Einzelteile zerlegt. 

Wird kein hedenkliches Merkmal festge
stellt und ist Schwarzwild amtlicherseits auf 
Trichinen untersucht, darf Wild im Haar
kleid vom Aneignungsberechtigten ohne 
amtliche Fleischuntersuchung an nahege
legene Gaststätten, Wildeinzelhändler, an 
jagdscheininhaber und an Privatpersonen 
zur Verwertung in deren Haushalt abgege
ben werden (FIHG § 1 Abs. 1 und F1HV § 10 
Abs. 7. 1). Bei Abgabe an Gaststätten und 
Wildeinzelhandel kann die Verpflichtung 
zur amtlichen Trichinenuntersuchung auf 
diese übertragen werden. 

Auch verschenken 
ist vermarkten 
Darüber hinaus gestattet es der Gesetzgeber 
jedem Jagdscheininhaber, auch "kleine 
Mengen an frischem Fleisch von erlegtem 
Haarwild an einzelne naWrilche Pers orten 
zum eigenen Verbrauch" abzugeben und es 
damit in den Verkehr zu bringen (FlHV § 10 
Abs. 7.1 Ziffer 2 in Verbindung mit § 4 Abs. 
2). Erwartet wird, daß die Gewlnriimg des 
Wildbrets mit der erforderlichen Sorgfalt er
folgt und es "weder unmittelbar noch mit
telbar nachteilig beeinflußt wird - Insbe
sondere durch Mikroorganismen, tierische 
Schädlinge, menschliche oder tierische 
Ausscheidungen, WItterungseinflüsse, 
Staub, Schmutz, Gerüche, Desinfektions-, 
Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz
und Lösungsmittel" (FlHV An!. 2 Kap. ".6). 

Soweit, so gut-könnte inan meinen, gä
be es da nicht eineri, den meisten Jägern 
entweder nicht bekannten oder von Ihnen 
kaum beachteten "Pferdefuß/I , Dieser ver
birgt sich im Nachsatz In § 10 Abs. 7.2: 

"Die ent~prechenden Anforderungen 
der An!. 2 Kap. I, " und VI sind einzuhal
ten". Im Klartext: Werden die in den vor
genannten Kapiteln enthaltenen Anforde
rungen - wenigstens sinngemäß - nicht be
folgt, darf der jäger kein Stück Wildbret ge
winnen - weder zum Eigenverhrauch noch 
zum Verkauf oder Verschenken an Privat
personen. Letzteres deswegen nicht, weil 
der Gesetzgeber keinen Unterschied zwi
schen Verkauf und Verschenken macht, 
sondern generell vom "Abgeben" spricht. 

Kann inzwischen davon ausgegangen 
werden, daß den meisten Jägern die Anfor-

Sonstige allgemeine 
Hygienevorschriften 

Auszugsweise werden weitere Vor
schriften für Personal, Einrichtungs
gegenstände und Arbeitsgeräte in 
Räumen, in denen Fleisch gewonnen, 
zubereitet oder behandelt wird wie
dergegeben: 
- Beim Behandeln von Tierkörpern 
und Fleisch ... hat das Personal (hier 
der Jäger) eine leicht waschbare, hei
le und saubere Arbeitskleidung und 
eine helle, saubere Kopfbedeckung 
sowie erforderlichenfalls einen 
Nackenschutz zu tragen. 
- Räume, Einrichtungsgegenstände 
und Arbeitsgeräte müssen ständig 
sauber und in einwandfreiem Zu
stand gehalten werden. Sie sind vor 
ihrer Wiederverwendung, bei Verun
reinigungen und soweit sonst erfor
derlich sowie am Ende jedes Arbeits
tages sorgfältig zu reinigen und so
weit erforderlich zU desinfizieren. Sie 
dürfen nur für das Gewinnen, Zube
reiten und Behandeln von Fleisch ver
wendet werden. 

Fleischhygiene-Verordnung, Anlage 2, Kapiteln. 

derungen des Kapitels VI in der Anlage 2 
der Fleischhygieneverordnung (FIHV) be
kannt sind ("Bedenkliche Merkmale, die ei
ne amtliche Fleischuntersuchung bedin
gen" - s. Kasten Iink~), dürfte dies bei den 
Kapiteln I und II seltener der Fall sein. In 
ihnen wird vorgeschrieben, wie ein Raum 
beschaffen und ausgestattet sein muß, in 
dem Fleisch und somit auch Wildbret ge
wonnen wird, und welche Gerätschaften 
hierfür verwendet werden dürfen (siehe 
hierzu auch Kasten II und III). 

Vomjagdscheininhaber, der Wildbret in 
Teilstücken direkt an den Endverbraucher 
abgeben will, wird die entsprechende räum
liche und technische Ausstattung erwartet, 
wie sie für eine Metzgerei, eine Wild verar
beitende Gaststätte oder den Wildeinzel
bzw. -großhandel vorgeschrieben ist. 

Da hilft auch 
keinTricksen 
Wer glaubt, diese Vorschrift dadurch um
gehen zu können, indem er zuerst das 
ganze Stück Wild in der Decke, Schwarte 
oder im Balg veräußert, es dann aber für 
den Käufer aus der Decke schlägt und zer
wirkt, der irrt. Sowohl beim Verkauf de~ 
ganzen Stückes als auch beim Aus-der
Decke-schlagen lind Zerwirken sind die je
weiligen gesetzlichen Vorgaben einzuhal
ten. ~ 
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Wie muß der Zerwirkraum aussehen? 
Insgesamt werden hier in 23 Positionen Ausstattungsmerkmale 
aufgeführt, von denen die wichtigsten nachfolgend wiedergegeben 
werden: 
• Der Raum, in dem Wild zur Direktvermarktung zerlegt wird, muß 

- einen Boden aus wasserundurchlässigem, festem, nicht verrot
tendem, leicht zu reinigenden und zu desinfizierendem Material 
aufweisen, auf dem das Wasser leicht ablaufen kann und dabei in 
einen abgedeckten, geruchssicheren Abfluß geleitet wird. 

- mit einer glatten, hellen Decke versehen sein und Wände haben, 
die einen glatten, hellen Belag oder Anstrich besitzen, der bis zu 
einer Höhe von mindestens 2 m abwaschbar ist. 

- über Türen und Fensterrahmen verfügen, deren Oberfläche ab

waschbar und korrosionsbeständig ist (Kunststoff, Metall, ent
sprechend bearbeitetes Holz). 

- aufweisen: eine ausreichende Beleuchtung, eine ausreichende Be
und Entlüftung, eine ausreichende Einrichtung zur Reinigung und 

Desinfektion der Hände mit handwarmem, fließendem Wasser, 
Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie mit hygienischen 
Mitteln zum Händetrocknen, wobei die Wasserhähne nicht von 
Hand zu betätigen sein dürfen. Außerdem muß im Raum eine Mög
lichkeit gegeben sein, die Arbeitsgeräte mit Wasser von minde
stens + 82Q C (z. B. durch Abkochen) oder mit einem anderen ge
eigneten Desinfektionsverfahren zu reinigen und zu desinfizieren. 

• Sämtliche Einrichtungsgegenstände und Arbeitsgeräte müssen aus 
korrosionsbeständigem, die Qualität des Fleisches nicht beeinträch
tigendem, leicht zu reinigendem und zu desinfizierendem Material 
bestehen. Die Verwendung von Holz ist - außer in Räucher- und Rei
feräumen, bei Hackklötzen oder zum Transport verpackten Fleisches 
- nicht zulässig. 

• Der Raum muß ungeziefersicher sein. Außerdem müssen unter an
derem vorhanden sein: Behältnisse, die verhindern, daß das Fleisch 
unmittelbar mit Boden oder Wänden in Berührung kommt, Kühlein
richtungen, eine in ausreichender Menge heißes Wasser liefernde 
Anlage, Wasser unter Druck und in ausreichender Menge zum Reini 
gen und anderes mehr. Toilettenanlagen mit Handwaschgelegen
heiten, in denen die Hähne nicht von Hand zu betätigen sein dürfen 
u.a.m. 

Fleischhygiene·Verordnung, Anlage 2, Kapitell. 

Oben: 
Vorschrift für Zerwirkraum: Handwaschgelegenheit, bei der 
der Wasserzufluß entweder über Sensoren oder über ein in 

den Boden eingelassene~, mit dem Fuß zu betätigendes 
Druckventil geste\-lert wlr4. D~ für elle Relplgung des 
Raumes und der Ger~\schjlfte'l bepötjgte 80° ~ heiße 
Wasser liefert der BolI~r rnll darunterlJegendem Zapfhahn 
und Schlauc~a!lsc"I~ß 

Unten; 
Ein leicht Z4 re'l1lgender Zerwirktisch aus Edelstahl mit 
Schneid platte aus I<I-!nststoff fordert der Gesetzgeber von 
allen, die WilcI zur Dlrektvermarktung zerwirken wollen 
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An Gastronomie und Einzelhandel 
darf vom Jäger Wild nur in der 
Decke, Schwarte oder im Balg, nicht 
aber in seine Einzelteile zerlegt ab
gegeben werden. 

Versuche, diese Vorschriften zu umge
hen, gibt es immer wieder: Der Gastronom 
oder Einzelhändler kauft ein Stück Haar
wild in der Decke. Da er nicht über einen 
eigenen, den gesetzlichen Bestimmungen 
entsprechenden Zerwirkraum und zumeist 
auch nicht über entsprechende Kenntnis
se verfügt, fordert er den das Stück anbie
tenden Jäger auf, ihm das Wild küchenfer
tig zugerichtet zu liefern. 

Da die gelieferten Teilstücke vom Ga
stronomen weiterverarbeitet (als Speise für 
Gäste) bzw. vom Einzelhändler weiterver
äußert werden (an Verbraucher zur Ver
wertung im eigenen Haushalt), gerät der 
das Wild verkaufende und zerwirkende 
Jagdscheininhaber in die Position eines 
Wildgewinnungsbetriebes (Wildgroßhan
del). Dies wiederum bedingt, daß er jedes 
Stück Haarwild, das er in der Decke an ei-

WAS GEHT UND WAS GEHT NICHT? 

Aus der Praxis 
, .. . 
1. Belsl:)lel 
Ein Stück. Haarwild Ist erlegt und weISt 
beim Versorgen keine fÜr den Verzehr sei
nes Fleisches erkennbare bedehkHche 
Merkmale auf. Es soli unmittelbar nach 
dem Erlegen ausgeweidet und ausgekUhlt 
In der Decke abgegeben werden an 
den Wildgroßhärldler 

Das Stück unterliegt der amtlichen 
Fletschuntersuchung (kein AtishaHme
tatbestand nach FIHG § 1). DIe Organe 
sind mltzullefern, auch wenn sie keine 
bedenkllehen Merkmale aufweiseh. Die 
Anmeldung zur amtlichen Fleischunter
suchung erfolgt durch den wild
großhändler . 

einen Wilrlelnzelhändler, eine GastsUH
te oder einenjagdschetnmhaber 

Da keihe für den Vetzehr des Fleisches er
kennbaren bedenklichen Merkmale vor
liegen, Ist eine Anmeldung zur amtli
chen Fleischuntersuchung nicht erfor
derlich (AUsnahmetatbestand hach FI
HG § 1 Abs.lund nach FIHV § 4 Abs. 2) . 
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nen Gastronomen oder Einzelhänd
ler veräußert, es diesem dann jedoch 
küchen- oder verkaufsfertig zuge-
richtet liefert, zuvor einer amtlichen 

Fleischuntersuchung zuführen muss. 
Für das Zerwirken selbst müssen ein den 

gesetzlichen Bestimmungen entsprechen
der Zerwirkraum, Einrichtung und Arbeits
geräte verfügbar sein. Ist dies nicht der Fall 
und wird das Stück Haarwild unter hygie
nisch ungenügenden Bedingungen küchen
oder verkaufsfertig gemacht, ist zumindest 
eine mit Bußgeld bis 20 000 Mark bewehr
te Ordnungswidrigkeit gegeben. 

Sehr empfindliche 
Bestrafungen 
Wird aufgrund der unhygienischen Bedin
gungen bei der Wildbretgewinnung die 
Gesundhei t der das Wi Idbret verzehrenden 
Menschen gefährdet, ist sogar ein Straftat
bestand nach dem Lebensmittel- und Be
darf~gegenständegesetz gegeben (§§ 8 und 
] 7 LMBG). Derartige Verstöße sind mit ho
hen Geld- und Freiheitsstrafen bedroht. 

Werden jedoch beim Zerwirken des 
Stückes bedenkliche Merkmale entdeckt, 
Ist das Stück zur atntllchen Flelschtmter
suchung anzumelden. 

an eine Privatperson ohne jagdschein 
Keine Anmeldung zur amtlichen Flel
schuntersuchung, da zum Zeitpunkt der 
Abgabe kehle für den Verzehr des Flei
sches erkennbare bedenkliche Merkmale 
vorliegen (FlHV § 10 Abs. 7. 1 a). 

2. Beispiel 
Bel einem erlegten StUck Haarwild werden 
für den Verzehr bedenkliche Merkmale 
festgestellt. Das Stück soll abgegeben wer
den an 
be- und verarbeitende Betriebe (Wild
groß- und -einzelhandel, Gasttonomie) 

Der Empfänger des Wildes muß auf die 
bedenkllcheh Merkmale hingewiesen 
werden (FIHV § 4 Abs. 3). Mit dem Stück 
sind Ihm die zur amtlichen Fieischbe
schau benötigten Organe mitzulIefern. 
Der Betrieb hat das Stück zur amtlichen 
Fleischuntersuchung anzumelden. 

in den eigenen Haushalt oder an Perso
nen ohne jagdschein. 

Vor dem Zerwirken Ist es zur amtlichen 
Fleischuntersuchung bei gleichzeitiger 

Es soll immer wieder vorkommen, daß dies 
in verschiedenen staatlichen wie privaten 
Revieren durchaus nicht so eng gesehen 
wird. Auf diese Weise und ohne amtliche 
Fleischuntersuchung würden so ganze 
Stücke in der Decke, Schwarte oder im Balg 
veräußert und nachfolgend durch den Re
vierinhaber, Revierleiter, Jagdaufseher 
oder Berufsjäger für Gastronomie wie Pri
vatpersonen zerwirkt. Dies geschieht ver
einzelt unter Bedingungen, die nicht im 
entferntesten den gesetzlichen Vorschrif
ten genügen. 

Nach der Devise "Wo kein Kläger, da 
kein Richter" lebt es sich allerdings nur so
lange gut, bis plötzlich irgendetwas pas
siert oder der zuständige amtliche Tierarzt 
eine Kontrolle durchführt. 

Ti.,: Wer sich einen Zerwirkraum ein
gerichtet hat und diesen auch zum Zerwir
ken von Schalenwild, dessen Teile er an
schließend privat veräußern will, nutzt, 
der sollte sich vom zuständigen Vete
rinäramt bestätigen lassen, daß alles .I!I 
in Ordnung ist. , 

Vorlage der hierfür benötigten Organe 
anzumelden. 

3. Beispiel 
Ein Jäger möchte Wildbret von Haarwild 
(Keulen, Rücken, Blätter, Träger, Ragout) 
abgeben an 
einen Wiederverkäufer (z. B. den Le
bensmlttelhiindler um die Ecke) oder ei
he Gaststätte 

Gesetzlich nur zulässig, wenn das be
treffende Stück zuvor einer amtlichen 
Fleischuntersuchung unterzogen (kein 
Ausnahmetatbestand nach FIHG und 
FIHV) und unter den gleichen Bedin
gungen zerwirkt wurde, wie sie für be
und verarbeitende Betriebe gesetzlich 
vorgegeben sind (FIHV An!. 2 Kap. I und 
11). 

an eine Privatperson zur Verwertung 
im eigenen Haushalt 

Gesetzlich nur zulässig, wenn das betref
fende Stück keine für den Verzehr seines 
Fleisches bedenkliche Merkmale aufge
wiesen hat und sein Fleisch unter den 
ähnlichen Bedingungen gewonnen wur
de, wie sie für FleIschgewinnungsbetrIe
be gesetzlich vorgegeben sind (FIHV § 10 
Abs.7.2). 


